
Ideen zum Elternabend
Beitrag von „pepe“ vom 8. Mai 2005 14:36

Hallo,

mit "Elternabend" ist eigentlich die "Klassenpflegschaftssitzung" gemeint. Die ist ein offizielles
Mitwirkungsorgan an der Schule und Versammlungen dieser "Organe" werden immer vom
jeweiligen Vorsitzenden einberufen.  Hier (pdf-Datei)  für NRW nachzulesen. Nur zum ersten
Elternabend lädt der Klassenlehrer ein, da die Klassenpflegschaft ja noch nicht gewählt wurde.
Ich nehme mal an, dass "Elternbeirat" eine andere Bezeichnung für Pflegschaftsvorsitzende
(1.Vorsitzender u. Stellvertreter) ist.

Gruß,
Peter

Das neue Schulgesetz für NRW, das ab August 2005 gilt, findet man zum Download (pdf)
übrigens hier:
Neues Schulgestz NRW

1https://www.lehrerforen.de/thread/9652-ideen-zum-elternabend/?postID=85894#post85894

http://www.bildungsportal.nrw.de/BP/Schule/System/Recht/Vorschriften/Schulmitwirkung/SchMG.pdf
http://www.bildungsportal.nrw.de/BP/Schule/System/Recht/Vorschriften/Gesetze/SchulG_Info/SchulG_Text.pdf
https://www.lehrerforen.de/thread/9652-ideen-zum-elternabend/?postID=85894#post85894

